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Klarstellung / Berichtigung der BAFA-Förderrichtlinien 

 

Laut Auskunft von Herrn Warsinski (BAFA) ist auf Seite 16 – wie auf der folgenden Seite 
dargestellt – ein Fehler unterlaufen. 
 

Die einschränkende Fördervoraussetzung „Kollektor-Mindestertrag“ (300 bzw. 350 kWh/m²a) gilt 
nicht für Sonnenhäuser ! 
Der letzte Absatz bezieht sich also nur auf die Variante 1.5.1a) 
 

Bei 1.5.1b) ist außerdem zu beachten, dass hier allgemein von „Gebäuden“ die Rede ist, was also 
sowohl Mehrfamilienhäuser als auch Nicht-Wohngebäude einschließt. 
 

Unterm Strich bedeutet dies, dass es bei Wohngebäuden mit mindestens 3 Wohneinheiten, sowie 
Nichtwohngebäuden mit mindestens 500 m² Nutzfläche die Wahlfreiheit zwischen den beiden 
Nachweisverfahren a) mit Kollektorertragsgrenze  und  b) mit SD > 50% und Dämmstandard 
gemäß KFW-Effizienzhaus 55 gibt. 
Alle Kriterien zusammengenommen hätte für viele Projekten eine kaum zu überwindbare Hürde 
bedeutet, denn mit steigendem Deckungsgrad sinkt der spezifische Kollektorertrag und 
umgekehrt. Bei der Variante a) gibt es außerdem keine Vorgaben bezüglich Dämmstandard. 
 
 
Zu beachten ist außerdem, dass bei den Fördervoraussetzungen für das KFW-Programm 271 – 
Premium die „Sonnenhaus-Variante“ b) nicht in den Richtlinien erwähnt ist ! (Seite 51) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 


